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STEUERREFORM

Helmut Geiger

Die Abschaffung der Quellensteuer war 
dringend notwendig

Zum 1. 7. 1989 ist die erst zu Jahresbeginn eingeführte „kleine Kapitalertragsteuer" 
wieder abgeschafft worden. Dr Helmut Geiger und Professor Bert Rürup bewerten 

die Entscheidung des Gesetzgebers, die Quellensteuer auf Zinserträge zu beseitigen.

Die kleine Kapitalertragsteuer, die vor der Auszah
lung in ländischer Kapitalerträge 10 Prozent davon 

an der Quelle abschöpfte und ans F inanzam t transfe
rierte, ist abgeschafft. Ihre kurze Lebensdauer zw i
schen dem  1. Januar und dem  30. Juni 1989 war ein in
form atives praktisches Beispiel für die große D iskre
panz zw ischen theoretischer Begründung und realer 
W irkung einer unsystem atischen und daher un taugli
chen Besteuerungstechnik. Denn die 10% ige Q uellen
steuer war zwar „nu r“ eine (neue) Erhebungsform  im 
Rahmen der allgem ein gültigen E inkom m ensbesteue
rung. Aber sie hat die Bezieher von Zinsen aus unter
schiedlichen Kapitalanlagen letztlich nicht so getroffen, 
w ie das E inkom m ensteuergesetz es will, w irkt also nicht 
im Sinne ihrer Erfinder. Das Ergebnis war eine Deform a
tion der Sparstruktur in der Bundesrepublik. Während 
die n iedrigverzinslichen, aber quellensteuerfre ien Spar
einlagen stark wuchsen, gingen alle anderen Formen 
der Spareinlagen und dam it insgesam t die Sparein la
gen 1988 und zu Beginn 1989 stark zurück. Erstmals in 
diesem  Jahrzehnt waren 1988 die Einzahlungen auf 
Sparkonten niedriger als im vorangegangenen Jahr. 
G leichzeitig wuchsen die privaten G eldanlagen in aus
ländischen W ertpapieren überdurchschnittlich.

Obgleich die Sparquote der privaten Haushalte im 
Jahre 1988 sogar le icht höher war als in den beiden Vor
jahren, kam es zu einem deutlichen Einbruch von priva
ten G eldanlagen bei Kreditinstituten. Besonders in den 
traditionellen Formen von Sparbriefen und Spareinla-

Dr. h.c. Helm ut Geiger, 61, is t P räsident des D eut
schen Sparkassen- und G iroverbandes, Bonn.
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gen m achte sich dies bemerkbar. M it gut 20 Mrd. DM 
war der Zuwachs im Jahre 1988 nicht einm al m ehr halb 
so hoch w ie im m ehrjährigen Durchschnitt der vorange
gangenen Jahre. Die Kehrseite der M edaille : Die Mittel 
wurden zum  weitaus überw iegenden Teil in festverzinsli
che W ertpapiere umgelenkt. So haben private Haus
halte im Jahre 1988 m ehr als 48 Mrd. DM in festverzinsli
che W ertpapiere, vorw iegend Auslandsem issionen, in
vestiert. Ein Jahr zuvor waren es rund 26 Mrd. DM gewe
sen, dabei überw iegend in ländische Papiere.

Eine Begründung zur E inführung der Q uellensteuer 
war die größere Steuergerechtigkeit, die über den 
Zwang zur S teuerehrlichkeit d ie Kapitaleinkünfte genau 
so erfassen sollte w ie z. B. die Lohnsteuer die Löhne. 
Aber die Praxis zeigt einen anderen Verlauf. Zunächst 
einmal gibt es in keinem Bereich der E inkom m en- und 
Körperschaftsteuer die konsequente Durchhaltung ei
nes so hehren G rundsatzes. Man muß nicht nur auf die 
Schattenw irtschaft hinweisen. Die M öglichkeiten, die 
G ew innerfassung von Unternehm en zu gestalten, die 
N ichtbesteuerung von W ertste igerungen bei Im m obi
lien, die S teuerfre iheit von Erträgen aus Kapitallebens
versicherungen und die G estaltungsm öglichkeiten im 
Rahmen des § 6b des E inkom m ensteuergesetzes sind 
einige m arkante Beispiele.

Reaktionen

Ferner hat man es bei der Besteuerung nicht m it ge
fühllosen W irtschaftssubjekten, sondern m it M enschen 
zu tun. In den zahllosen G esprächen von Kunden e rfuh
ren die M itarbeiter der Sparkassen im m er w ieder das 
Unverständnis dafür, daß man für die Rücklagen aus 
dem bereits versteuerten Arbeitseinkom m en noch ein
mal S teuern zahlen soll. Denn die m eisten Bürger bilden
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ihre Ersparnisse aus ihrem Nettoeinkom m en und em p
finden eine Besteuerung der Z insen daraus subjektiv 
als Ungerechtigkeit. Das w iederum  führt zu irrationalem  
Handeln, wie die Art der G eldanlagen seit Bekanntwer
den der Quellensteuer gezeigt hat. Ich denke hier in er
ster Linie an die A rbeitnehm er m it geringem  Einkom 
men und kleinen Selbständigen, d ie  Rücklagen für die 
Wechselfälle des Lebens bilden, nicht etwa an die Besit
zer großer Geldvermögen.

Bei einem großen Teil der kle inen Sparer sind auf
grund der E inkom m ensverhältn isse die Z inseinkünfte 
nicht steuerpflichtig. Für sie w ar es kein Trost, daß sie e i
nen Sparerfreibetrag und eine W erbungskostenpau
schale haben -  die Q uellensteuer wurde unabhängig 
davon automatisch einbehalten. Auch nützte es ihnen 
nichts, daß ihnen durch einen Antrag auf N ichtveranla
gungsbescheinigung S teuergerechtigkeit w iderfahren 
würde -  viele wußten diesen Weg nicht zu nutzen (weil 
sie ihn nicht kennen oder keine Erfahrung im Umgang 
mit dem Finanzam t haben). Für andere waren die Ko
sten dieses Verfahrens etwa gleich hoch w ie der Q ue l
lensteuerbetrag, der ihnen zu Unrecht autom atisch ab
gezogen wurde. Das traf insbesondere für Auszubil
dende mit verm ögensw irksam en Leistungen und Rent
ner zu.

Im Ergebnis wurden also gerade diejenigen unter der 
Maxime der Steuergerechtigkeit zur Steuerkasse gebe
ten, die gar nicht zu zahlen brauchten. Dem gegenüber 
nutzten diejenigen, die als potente G eldanleger die 
Steuergerechtigkeit treffen sollte, die w irtschaftlichen 
Gegebenheiten eines freien in ternationalen Kapital
marktes aus, ohne von der deutschen Q uellensteuer e t
was zu verspüren. Denen, die beruflich S teuern hinter
ziehen wollten, bleiben nach w ie vor vie le W ege dazu o f
fen. Steuerehrlichkeit oder volle steuerliche Erfassung 
der Kapitaleinkünfte, das hat sich gezeigt, hängen nicht 
mit der Erhebungsform  Q uellensteuer zusam m en.

Ausmaß der Kapitalumlenkung

Daß es richtig war, die Q uellensteuer w ieder abzu
schaffen, wird deutlich, wenn man sich das Ausm aß vor 
Augen hält, in dem  Geldkapital vor W irksam werden der 
Quellensteuer -  a lso im Jahre 1988 -  ins Ausland um ge
lenkt wurde. Selbst wenn man zugesteht, daß man 
selbstverständlich nicht alle Kapitalabflüsse ins Ausland 
der Quellensteuerankündigung zurechnen darf: Beim 
Vergleich zwischen den Abflüssen der Vorjahre und de 
nen des Jahres 1988 ergibt sich ein zusätzlicher Kapital
export in der Größenordnung von 50-60 Mrd. DM, und 
zwar speziell in solchen Formen, die von der Q ue llen

steuer ausgenom m en waren. S tatistisch nachzuvollz ie
hen ist dies am Erwerb ausländischer Rentenwerte im 
Inland. Er erre ichte im vergangenen Jahr 55 Mrd. DM 
und war dam it mehr als 30 Mrd. DM höher als im Durch
schnitt der vorangegangenen vier Jahre. Fast ebenso 
spektakulär war die Veränderung im Absatz von Aktien 
und anderen Bete iligungsw erten des Auslands. Der A b
satz solcher Titel lag im vergangenen Jahr m it 26 Mrd. 
DM etwa fünfm al höher als in „norm alen" Jahren.

Der durch die Q uellensteuerankündigung eingele i
tete Kapitaltourism us deutscher Anleger ins Ausland ist 
ein ökonom isch sinnloser Umweg bei der Umwandlung 
von Ersparnissen in Investitionen von Unternehm en; 
denn diese M ittel m üssen erst w ieder reim portiert wer
den. Bei den durchaus le istungsfähigen Euro-Märkten 
ist dies zwar kein Problem. Aber das Geld würde auf d ie
sem W ege unnötig verteuert. Ganz allgem ein kann man 
davon ausgehen, daß bereits aufgrund der Q uellen
steuer-Ankündigung das in ländische Zinsniveau ten
denziell erhöht wurde. Einen Anhaltspunkt h ierfür bietet 
der Vergleich der Verzinsung von DM -Auslandsanle i- 
hen. Traditionell liegen die Renditen vergle ichbarer in
ländischer Anleihen um gut einen halben Prozentpunkt 
n iedriger als die der DM -Auslandstitel. In der E infüh
rungsphase der Q uellensfeuer wurde dann diese D iffe
renz nicht nur eingeebnet; das in ländische Zinsniveau 
hat das der DM -Auslandsanle ihen deutlich übertroffen.

Um gekehrt verläuft die Entw icklung seit der Abschaf
fung der Quellensteuer. Der ursprüngliche Abstand zu 
den DM -Auslandsanle ihen pendelt sich allm ählich w ie 
der ein. Die Norm alisierung der Kapitalström e wird sich 
allerd ings zunächst darauf beschränken, daß neu ent
stehende Ersparnisse künftig w ieder verstärkt in den 
traditionellen Formen im Inland angelegt werden.

Kosten

Die Kosten für die Q uellensteuer als Form der S teuer
erhebung schließlich stellen alles b isher Dagewesene 
in den Schatten. Die Kreditinstitute haben m onatelang 
ihre EDV-Program me ändern und neue einführen, 
Schulung der M itarbeiter durchführen und Kunden bera
ten m üssen. Ähnliches gilt für die Finanzverwaltung. 
Noch bei Bekanntgabe der Abschaffung der Q uellen
steuer waren nicht alle Zweife lsfragen zw ischen Kredit
w irtschaft und Finanzverwaltung geklärt. A llein die Spar
kassenorganisation hat rund 300 Mill. DM dafür aufwen
den müssen. Ungefähr die Hälfte d ieser Betriebsausga
ben w irken als S teuerm inderung. Hinzu kommen die 
steuerm indernden Kosten der anderen Kreditinstitute 
sow ie die Kosten der F inanzverwaltung, so daß man da
von ausgehen kann, daß die öffentliche Hand bei einer
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wirtschaftlichen Betrachtungsweise durch die Q uellen
steuer keine M ehreinnahm en erzielt hätte.

Erst eine Abschaffung der Q uellensteuer m acht für 
die Bezieher niedriger Einkommen den S teuerfre ibe
trag und die W erbungskostenpauschale w ieder sinnvoll, 
weil sie autom atisch greifen. W enn im Zuge der Erhö
hung des Sparerfreibetrages eingewandt wird, das sei 
system widrig, so muß man an das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts von 1978 erinnern. Das G ericht hat 
festgestellt, daß es so lange nicht über die Besteuerung 
des nom inellen Z insertrags angesichts einer G eldent
wertungsrate zu befinden braucht, so lange es für einen 
gewissen M indestbetrag an Sparrücklagen für die e i
gene Zukunftssicherung einen Sparerfreibetrag im Ein
kom m ensteuergesetz gibt. Der Sparerfreibetrag ist also 
ein ganz w ichtiger Bestandteil der Besteuerung von 
Zinseinkünften. Seine deutliche Erhöhung ist seit seiner 
Einführung im Jahre 1975 überfällig.

Keine neuen Versuche

Ob die sich jüngst abzeichnende Norm alisierung von 
Zinsen und Kapitalström en auch in den kom m enden 
M onaten anhalten wird, hängt entscheidend davon ab.

daß es gelingt, das Vertrauen der Anleger in eine ge
rechte Besteuerung w iederzugew innen. Die Idee, Män
gel in der steuerlichen G leichbehandlung dadurch aus
zuschalten, daß man eine europaweite Q uellensteuerlö
sung realisiert, ist g lücklicherweise vom  T isch. Sie hätte 
die in der Bundesrepublik bereits gem achten Erfahrun
gen für die EG als G anzes in w eitaus größerem  Umfang 
nur w iederholt. Die Kapitalström e würden dann in außer
europäische F inanzplätze um gelenkt. Dies ist auch der 
en tscheidende Einwand, der dagegen spricht, die 
Steuerehrlichkeit durch sogenannte Kontrollm itteilun- 
gen zu gewährle isten. Die aus den ungünstigen Erfah
rungen gezogenen Lehren sollten je tz t Anlaß sein, deut
lich zu machen, daß auf neue Versuche m it untaugli
chen M itteln ein für allem al verzichtet wird. Das schließt 
nicht aus, daß sich die Finanzbehörden im Rahmen ih
rer bereits vorhandenen M öglichkeiten w irksam  für 
m ehr Steuerehrlichkeit auch bei der Besteuerung von 
Kapitalerträgen e insetzen. Es gehört zu den Erkenntnis
sen aus der kurzen Q uellensteuer-Episode, daß offen
sichtlich auch das Bewußtsein bisher schwach ausge
prägt war, daß Einkünfte aus Kapitalverm ögen ebenso 
der S teuerpflicht unterliegen w ie etwa Arbeitseinkünfte. 
Die begonnene A ufklärungsarbeit auf d iesem  Gebiet 
sollte fortgesetzt werden.

Bert Rürup

Rücknahme der Quellensteuer: 
Eine Fehlentscheidung

Mit der W iederabschaffung der Q uellensteuer auf 
Z inserträge obsiegte das populistische M om ent in 

der Politik. G laubwürdigkeit und Seriosität der deut
schen Steuerpolitik nahm en ernsten und nachhaltigen 
Schaden -  und zwar nicht nur in m oralischer Sicht.

W ährend man über die Höhe und vor allem die techn i
sche Ausgestaltung der Q uellensteuer füglich streiten 
konnte, war die gewählte Erhebungsform  der E inkom 
m ensteuer auf Z inserträge dem Prinzip nach -  zum in
dest in der W issenschaft -  w eitgehend unstrittig. Vergli-

Prof. Dr. B ert Rürup, 45, leh rt Volksw irtschafts
lehre, insbesondere Finanzw issenschaft, an der 
Technischen Hochschule Darmstadt.
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chen m it den steuertechnischen A lternativen der gebo
tenen G leichbehandlung der Z inse inkünfte im Vergleich 
zu den anderen steuerpflichtigen E inkom m ensarten wie

□  Aufhebung des „B ankgehe im nisses“ ,

□  Kontrollm itte ilungen der Banken an die Finanzäm ter 
der Konteninhaber,

□  Kontrollm itte ilungen der F inanzäm ter im Zuge von 
Bankprüfungen an die F inanzäm ter der Konten- und De
potinhaber und

□  stichprobenartige Nachforschungen bei den Steuer
pflichtigen aufgrund der abgegebenen S teuererklärun
gen

ist der Q uellenabzug für alle Beteiligten die „b illigs te “ 
Lösung.
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